
Bericht zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
 
1. Vergütung des Vorstands 
 
Dem Vorstand gehörte im Berichtsjahr 2023 ausschließlich Herr Felix Petri, 
Finanzökonom, Aschaffenburg, an. Die Bezüge des Vorstands betrugen im 
Berichtsjahr unverändert zum Vorjahr 36 TEuro. 
 
Der Vorstand erhält eine ausschließlich feste Vergütung. Eine variable Vergütung, die 
an bestimmte Kennzahlen gekoppelt ist, ist derzeit nicht vorgesehen. Eine betriebliche 
Altersvorsorge oder Aktienoptionen sind zurzeit nicht Bestandteil der 
Vorstandsvergütung. 
 
Der Aufsichtsrat von Intertainment setzt gemäß § 87a Abs. 2 des Gesetzes zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) die Vergütung der 
Vorstandsmitglieder in Übereinstimmung mit einem der Hauptversammlung nach § 
120a Absatz 1 ARUG II zur Billigung vorgelegten Vergütungssystem fest. Der 
Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem abweichen, wenn dies 
im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist und das 
Vergütungssystem das Verfahren des Abweichens sowie die Bestandteile des 
Vergütungssystems, von denen abgewichen werden kann, benennt. 
 
Aktienoptionen aus früheren Aktienoptionsprogrammen bestanden im Berichtsjahr 
2023 keine. 
 
Zahlungen an frühere Vorstandmitglieder erfolgten im Berichtsjahr 2023 keine, eben 
so wenig gab es sonstige Leistungen an ehemalige Vorstandsmitglieder. 
 
Am 09. November 2023 verlängerte der Aufsichtsrat den ursprünglich bis zum 31. 
Dezember 2023 befristeten Vorstandsvertrag mit Alleinvorstand Felix Petri zu 
unveränderten Konditionen um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2024.  
 
2. Vergütung des Aufsichtsrats 
 
Nach § 14 der Satzung der Intertainment AG wurde die Vergütung für jedes 
Aufsichtsratsmitglied ab dem Geschäftsjahr 2018 auf 4,5 TEuro pro Jahr festgelegt. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte, der stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache dieses Betrags. 
Aufsichtsratsmitglieder, die nur zeitanteilig im Amt sind bzw. waren, erhalten jeweils 
1/12 der jährlichen Vergütung für jeden vollen Monat ihrer Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat. 
 
Die Vergütung gilt so lange, bis die Hauptversammlung eine neue Festsetzung trifft. 
Neben der Vergütung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder auch ihren Auslagenersatz 
sowie die Umsatzsteuer auf die Vergütung und den Auslagenersatz. 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten ausschließlich die aufgeführte Vergütung. 
Variable Vergütungsbestandteile, etwa in Form von Aktien oder Aktienoptionen, sind 
derzeit nicht vorgesehen. 



Im Geschäftsjahr 2023 erhielt Herr Matthias Gaebler 9 TEuro und Frau Bianca 
Krippendorf 6,75 TEuro als Vergütung für das Geschäftsjahr 2022. Herr Prof. Dr. Dirk 
Bildhäuser erhielt eine Vergütung von 4,5 TEuro für das Geschäftsjahr 2022. 
 
Für das Geschäftsjahr 2023 hat Intertainment die gleichen Beträge für die drei 
Aufsichtsratsmitglieder zurückgestellt. 


